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Sehr geehrter Herr Präsident, 

den Jahresbericht 201 7  des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über das 

Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2016 überreiche ich Ihnen gemäß Art. 86 

Abs. 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen und § 97 Abs. 1 Landeshaus

haltsordnung. 

Der Jahresbericht ist gleichzeitig der Landesregierung zugeleitet worden. 

Mit freundlichen Grüßen 

�· '/( fa/PAJt 
Prolr. Brigitte Mandl 
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1. 

Feststellungen zum Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen
* 

(Teil A) 

1. Haushaltsrechnung 2015 

Der Finanzminister legte dem Landtag über die im Haushaltsjahr 201 5 aufgekommenen Ein

nahmen und geleisteten Ausgaben i .  H. v. jeweils rd . 65,6 Mrd . € zur Entlastung der Landesre

gierung Rechnung.  Neben der Aufl istung der Einnahmen und Ausgaben enthielt die Haushalts

rechnung in den Anlagen die vorgegebenen Übersichten u. a. über das Vermögen und die 

Schulden des Landes, die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich 

Vorgriffe sowie die finanzielle Situation der Sondervermögen, Rücklagen und Landesbetriebe. 

Der Landesrechnungshof (LRH) hat die Haushaltsrechnung geprüft. Abweichungen zwischen 

den in der Haushaltsrechnung und den in den Büchern aufgeführten Beträgen ergaben sich 

n icht. Die geprüften Einnahmen und Ausgaben waren im Wesentlichen ord nungsgemäß belegt. 

Bei d ieser Prüfung wurde erstmals ein mathematisch-statistisches Stichprobenverfahren einge

setzt. Die im Haushalt 201 5 veranschlagten Globalen Mehreinnahmen von rd. 0 ,3 Mrd . € wur

den n icht erzielt. Dagegen wurden die etatisierten Globalen Minderausgaben von rd. 0 ,8  Mrd. € 

vollständig erwirtschaftet. 

Für die Zuordnung der einzelnen Beiträge des Jahresberichts zu den Ressorts wurde die Organisation der Landesregierung 
während der 16. Wahlperiode zugrunde gelegt. 
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Die Einnahmen des Landes entwickelten sich seit 20 1 3  wie folgt: 

Entwicklung der Einnahmen (in Mrd. €) 

Für die einzelnen Einnahmen l iegen d ie Werte nur bis 20 1 7  vor. Differenzen durch Rundungen. 
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Das Land konnte in den letzten Jahren z. T. hohe Zuwächse bei den Einnahmen aus Steuern 

verbuchen. I n  20 1 6  lagen sie mit dem Rekordwert von rd . 53 ,7  Mrd . € und einer Steigerung von 

etwa 7 ,8  v. H .  gegenüber dem Vorjahr deutl ich über den Erwartungen. I n  den Steuereinnahmen 

waren rd. 1 ,8 Mrd. € enthalten,  die der Bund ü ber Festbeträge an der Umsatzsteuer zur Mitfi

nanzierung von Flüchtl ings(folge)kosten und Kinderbetreuung zur Verfügung stellte . Die 

Finanzplanung sieht für 2020 Steuereinnahmen von rd. 60,4 Mrd. € vor. Sie sind unter Berück

sichtigung der aktuellen Steuerschätzung und -entwicklung n icht zu hoch angesetzt. 

Die Transfereinnahmen sind mit knapp 1 0,9  Mrd. € die zweitergiebigste Einnahmeposition im 

Haushaltsjahr 20 1 6. Ein großer Antei l  entfällt auf zweckgebundene Bundeszuweisungen ,  die 

n icht zur Senkung der Nettoneuverschuldung eingesetzt werden können. Die nicht zweckge

bundenen Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich und aus Bundesergänzungszuweisun

gen sind in den vergangenen Jahren bei abnehmender relativer Finanzkraft Nordrhein

Westfalens gestiegen. Sie betrugen in 201 6 zusammen rd . 1 ,6 Mrd . €. Für 201 7 sind 

rd . 1 ,  7 Mrd . € geplant. Ab 2020 wird es einen neuen Bund-Länder-Finanzausgleich geben,  der 

die Haushalte des Landes und der nordrhein-westfälischen Kommunen verbessern sol l .  

D ie  sonstigen Einnahmen verringerten sich im Vollzug des Haushalts 201 6 auf rd .  3,8 Mrd . € 

wegen zurückgehender Einnahmen aus Schuldenaufnahmen. Mit ursächlich für den Rückgang 

der Schuldenaufnahmen sind Einnahmen von rd. 1 ,2 Mrd . € aus Darlehensrückflüssen. 
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Rund 1 ,0 Mrd. € hiervon hat der landeseigene Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein

Westfalen (BLB N RW) geleistet, darunter Sondertilgungen von rd. 0 ,6  Mrd. €. 

3. Ausgaben 

Die Ausgaben des Landes nehmen seit 2013 folgenden Verlauf: 

Entwicklung der Ausgaben (in Mrd. €) 

Schraffierte Fläche mit weißer Schrift: 

blau = Schnittmenge von Transfer- und I nvestitionsausgaben; grün = Versorgungsleistungen. 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 

-10,0 

•Transferausgaben 
Zinsausgaben 

'°-
� 

r 
1:1 
� 

L:i:i:i:i 
2013 

• 
R 

2014 2015 
Ist-Werte 

•Personalausgaben •Investitionsausgaben 
•sächliche Verwaltungsausgaben •sonstige Ausgaben 

o_ ·-.... � � � 

2016 2017 

.... 
l!i' 

...,, 
i:::; 

2018 2019 
Soll-Werte 

'°-
� 

� 
Pli 

2020 

Größter Ausgabenposten sind die Transferausgaben.  Sie nahmen in den vergangenen Jahren 

- vor a l lem seit 201 2- ü berdurchschnittlich zu und betrugen in 20 1 6  rd . 36,1 Mrd . € .  I hr Anteil 

an den bereinigten Ausgaben lag in 2005 noch bei rd. 38,2 v. H. Nach dem Haushaltsplan 20 1 7  

beträgt d ieser Anteil  bereits rd. 53,6 v. H .  Ursächlich für den enormen Anstieg sind n icht allein 

die Zuschüsse an die Hochschulen ,  die durch deren Ausgliederung in 2006 erforderlich wurden,  

sondern die insgesamt zunehmenden Leistungen an Stellen außerhalb der Landeskernverwal

tung. Die meisten Transferleistungen erhalten die Kommunen. I hnen sollen 20 1 7  aus dem 

Steuerverbund eine vertei lbare Finanzausgleichsmasse von rd . 10 ,6  Mrd . € und weitere Zuwei

sungen nach Maßgabe des Landeshaushalts von rd . 1 3 ,7  Mrd. € zur Verfügung gestellt werden.  

Die Personalausgaben erhöhten sich in 201 6  um rd . 3 ,2  v. H .  im Vergleich zum Vorjahr auf 

etwa 24,4 Mrd. €. Für 20 1 7  beträgt der Ansatz rd . 26,5 Mrd . € .  Unter den Personalausgaben 

befanden sich im Jahr 2016 Bezüge und Beihilfen an Versorgungsberechtigte von 

rd . 8,4 Mrd . €.  Diese Versorgungsleistungen nehmen schon seit über 20 Jahren u. a.  wegen der 

steigenden Zahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger überproportional 

zu. Das Stellensoll wurde m it dem Haushaltsplan 20 1 7  von 293.440 auf 296.952 Stellen erhöht. 
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Ein Großtei l  der neuen Stellen ist vorgesehen für eine Verstärkung des Polizei- und Sicher

heitsbereichs sowie für Lehrerinnen und Lehrer, die insbesondere für eine Verbesserung bei 

der Inklusion und der Sprachförderung sorgen sollen . Allerd ings waren in den vergangenen 

Jahren n icht alle Stellen besetzt. Nach Angaben des Finanzministeriums (FM) schwankte die 

Stellenbesetzungsquote für die Einzelpläne der Landesregierung von 201 0 bis 201 6 zwischen 

97, 3  v. H. und 98,5 v. H. Zum 01.01 .20 1 7  waren etwa 96,6 v. H. der Stellen tatsächlich besetzt. 

Unbesetzte Personalstellen tragen dazu bei ,  dass zur Verfügung gestellte M ittel für Leistungen 

an aktive Bedienstete n icht vollständig in Anspruch genommen werden müssen.  

Die Ausgaben für I nvestitionen stiegen von 20 1 5  nach 20 1 6  von rd . 5,4 Mrd . € auf 

rd . 6 ,0  Mrd . €.  Für 201 7 sind I nvestitionsausgaben von rd . 6 ,7  Mrd . € geplant. infolgedessen 

erhöht sich die I nvestitionsquote von 8 , 3  v. H. (20 1 5) über 8,8 v. H. (20 1 6) auf rd . 9 ,2 v.  H. 

(20 1 7) .  Jedoch sollen die I nvestitionsausgaben bis 2020 wieder sinken. Der überwiegende Teil 

geht an Stellen außerhalb des Landeshaushalts über investive Transferausgaben. 

Aufgrund des anhaltenden n iedrigen Zinsniveaus entwickelten sich die Zinsausgaben weiter 

rückläufig . Mit knapp 2 , 8  Mrd. € in 2016 lagen sie um rd. 2 , 0  Mrd . € unter denen des Jahres 

2008. Der besonders hohe Rückgang von 2015 nach 20 1 6  um rd . 0 ,5  Mrd . € bzw. 16 , 1  v. H. ist 

zudem durch Einnahmen aus Agien begründet, die das Land durch die Aufstockung höherver

zinster Anleihen erhalten hat. 

Nachdem sich die sächl ichen Verwaltungsausgaben von 2012 bis 2014 nur geringfügig verän

derten,  nahmen sie von 2 0 1 4  mit rd . 2 , 6  Mrd . € nach 201 5 mit rd . 3 ,  1 Mrd . € und weiter nach 

201 6 m it rd . 4 ,0  Mrd . € erheblich zu. G rund h ierfür sind stark gestiegene Kosten für die Betreu

ung und Verpflegung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in den Aufnahmeeinrichtun

gen des Landes. 2017 sollen diese Kosten wegen rückläufiger Flüchtl ingszahlen wieder sinken.  

Nach Angaben des FM wurden für das Haushaltsjahr 201 6 etwa 4 ,6  Mrd . € flüchtl ingsbedingt 

bereitgestellt, von denen rd . 4,5 Mrd. € verausgabt wurden . Knapp 2 , 6  Mrd . € seien für Zuwei

sungen an Kommunen verwendet worden. Den flüchtlingsbedingten Ausgaben hätten Einnah

men aus der Betei l igung des Bundes von rd . 1 ,8 Mrd. € gegenübergestanden. Die im Haus

haltsplan 20 1 7  etatisierten flüchtl ingsbedingten Ausgaben wurden mit rd . 4 , 2  Mrd .  € beziffert. 

Die Schwankungen bei den sonstigen Ausgaben von 201 3 bis 201 6  von rd . 0 , 3  Mrd. € bis 

1 ,4 Mrd . € sind auf die Zuführungen an das Sondervermögen ,,Versorgungsfonds" zurückzufü h

ren ,  die in d iesen J ahren zwischen rd . 0, 1 Mrd. € und rd . 1 ,2 Mrd . € valutierten.  H ier wirkte sich 

u. a. die Vorziehung einer Zuführung von rd . 0 ,6  Mrd . € im Haushaltsjahr 201 5 aus, um den 
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Haushalt 201 6 zu entlasten.  Ab 201 8 wird nur noch ein jäh rlicher Fixbetrag von 0 ,2 Mrd.  € dem 

neuen Sondervermögen „Pensionsfonds" als Vorsorge für künftige Pensionen zugeführt. Durch 

die Etatisierung Globaler M inderausgaben sind die sonstigen Ausgaben in den Planungsjahren 

negativ. 

4. Vermögen 

Der vorgelegte Vermögensnachweis zum Ende des Jahres 201 5 enthält n icht alle Vermögens

positionen des Landes, sondern nur Angaben zum Grundvermögen und zu den Forderungen 

aus Darlehen und ähnl ichen Rechtsgeschäften.  Sie betrugen jeweils rd . 0,7 Mrd . €.  Die Forde

rungen nehmen seit über zehn Jahren stetig ab. Ende 2006 wurden sie noch mit rd . 1 ,7 Mrd . € 

beziffert. 

Über die vorgenannten Vermögenswerte können dem Land der Nom inalwert der Beteil igungen 

von rd . 1 7,6 Mrd. €, die Vermögen der Landesbetriebe einschl ießlich des BLB N RW von 

rd . 1 1 ,6 Mrd. € und das Kapitalvermögen der Sondervermögen und Rücklagen von 

rd . 1 1 , 0 Mrd . € zugerechnet werden. Mit 1 7 ,0  Mrd . € wies die N RW . BANK das mit Abstand 

höchste Nennkapital der Landesbetei l igungen zum 3 1 . 1 2.20 1 5  auf. Von dem Vermögen der 

Landesbetriebe entfielen auf die Grundstücke, g rundstücksgleichen Rechte und Bauten ein

schließlich Bauten auf fremden G rundstücken des BLB N RW rd . 8,3 Mrd .  €. Zudem verfügte der 

Landesbetrieb Wald und Holz N RW über Waldvermögen von rd . 0 ,9  Mrd.  €. Das Kapitalvermö

gen der Sondervermögen und Rücklagen nahm gegenüber dem Stand von Ende 201 4  um 

rd . 1 ,7 Mrd . € bzw. rd . 1 8 ,8  v. H. zu. Wesentlicher G rund h ierfür sind Bestandserhöhungen bei 

den Sondervermögen ,,Versorgungsrücklage" und „Versorgungsfonds". 

5. Schulden 

Obgleich eine Nettokreditermächtigung von rd . 2 , 0  Mrd . € ausgesprochen wurde, schloss das 

Haushaltsjahr 201 6 mit einer Nettokredittilgung von rd . 0 ,03 Mrd . € ab. Insgesamt nahm das 

Land rd . 1 8 ,4 Mrd . € am Kreditmarkt auf, die zur Kredittilgung eingesetzt wurden (sog. Um

schuldungen) . langfristig stellt sich die Kreditaufnahme des Landes wie folgt dar: 
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Entwicklung der Kreditaufnahme - Ist-Werte - (in Mrd. €) 

Differenzen durch Rundungen. 
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Bereits vor 201 6 war zu beobachten, dass die jährl ich zur Verfügung gestellte Nettokrediter

mächtigung im Haushaltsvollzug nur z. T. in Anspruch genommen werden m usste. Dadurch 

nahm die für das jeweils nächste Haushaltsjahr fortgeltende Kreditermächtigung immer weiter 

bis auf zuletzt rd . 8 ,0  Mrd .  € zu.  Sie beträgt damit mehr als das Vierfache der für das Haushalts

jahr 201 7 eigentlich geplanten Nettokreditaufnahme von rd . 1 ,8 Mrd .  €. Nach Auffassung des 

LRH sollte klargestellt werden, wie mit evtl. Restkreditermächtigungen verfahren wird, die bis 

Ende 20 1 9  n icht in Anspruch genommen werden . Denn ihre I nanspruchnahme l iefe der ab 

2020 einzuhaltenden Schuldenbremse zuwider. 

Unter Einbeziehung der Schuldenti lgungen bei öffentlich
.
en Haushalten ,  die sich von 2013 bis 

201 7 zwischen rd . 0, 1 3  Mrd. € und rd . 0 , 1 6  Mrd. € pro Jahr bewegten,  ergeben sich für die Net

toneuverschuldung etwas g ünstigere Werte. Sie betrug in 201 6 rd . -0,2 Mrd . €.  Zuletzt wurde 

1 973 eine negative Nettoneuverschuldung, also eine Nettotilgung, erzielt. Für 201 7 ist eine Net

toneuverschuldung von rd . 1 ,6 Mrd. € geplant. Diese liegt deutlich unter den geplanten eigenfi

nanzierten I nvestitionen von rd . 5,0 Mrd. €, sodass die zurzeit noch allein maßgebliche Regel

verschuldungsg renze der Landesverfassung eingehalten wird. 

Im April 2017 verabschiedete der Landtag eine Änderung der Landeshaushaltsordnung , mit der 

die grundgesetzliche Schuldenbremse in das Landesrecht aufgenommen wurde. Zwar wurde 

die Empfehlung des LRH,  ihre G rundsätze in  der Landesverfassung zu verankern - wofür er 

sich weiterhin ausspricht-, n icht umgesetzt. Jedoch wurden einige seiner Anregungen im Ge

setzgebungsverfahren aufgegriffen.  So wurde u .  a. der Schwellenwert für das Kontrollkonto 

verringert und präzisiert sowie die Entscheidung über eine Kreditaufnahme bei Naturkatastro

phen und au ßergewöhnl ichen Notsituationen dem Landtag übertragen. Zudem wurde die 

Rechtsverordnung,  in der das FM die Details regeln soll, von der Zustimmung des Landtags 
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abhängig gemacht. Es ist inzwischen dring lich , dass ein Gesamtregelwerk für die Schulden

bremse des Landes vorgelegt wird, damit Zeit für dessen Erörterung bleibt. 

Als Folge der Nettoti lgung verringerte sich der Schuldenstand des Landes von 20 1 5  nach 20 1 6  

von rd . 1 43,9 Mrd . € auf rd . 1 43 , 7  Mrd. € .  Die implizite Verschuldung aus Versorgungs- und 

Beihilfeansprüchen ist darin n icht enthalten. Die nachstehende Abbi ldung zeigt die Entwicklung 

des Schuldenstands und der Zinsausgaben des Landeshaushalts über einen längeren Zeit-

raum: 

Entwicklung des Schuldenstands und der Zinsausgaben - Ist-Werte - (in Mrd. €) 

Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres. Differenzen durch Rundungen.  
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Neben den hier aufgezeigten Schulden weist die Haushaltsrechnung auch bestehende Bürg

schaften ,  Rückbürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen mit ihren ursprüngl i

chen Haftungssummen aus. Diese Eventualverbind lichkeiten betrugen Ende 2015 insgesamt 

rd . 1 2 , 3  Mrd . €.  In diesem Betrag nicht enthalten ist das Haftungsrisiko des Landes für Verbind

l ichkeiten des BLB NRW. Dieser hatte Ende 201 5 Kreditschulden von rd . 5 ,5  Mrd. € und Schul

den durch ein Landesdarlehen von rd . 2 , 3  Mrd. €.  Durch die (Sonder-)Tilgungen verringerte sich 

das Landesdarlehen Ende 20 1 6  auf rd. 1 ,3 Mrd . €. Die Kreditschulden erhöhten sich dagegen 

auf rd. 5 ,9  Mrd. €. 
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Der Stabil itätsrat stellte in seiner Sitzung am 1 2 . 1 2 .20 1 6  erneut fest, dass dem Land N RW kei

ne Haushaltsnotlage droht. Der zur Beurtei lung herangezogene Stabil itätsbericht basierte 

abermals n icht auf den aktuellsten Daten .  Weitere Problemfelder sind u .  a .  in der Auswahl der 

verwendeten Kennziffern, dem intransparenten Verfahren, der fehlenden Konjunkturberein igung 

und Einbeziehung von R isikofaktoren, der Verwendung zu g roßzügiger Schwellenwerte und der 

zu geringen Gewichtung der aktuellen Haushaltssituation sowie unzureichenden Sanktionsmög

l ichkeiten gegeben. Nach Auffassung des LRH sollte das bisherige System der Haushaltsüber

wachung g rundsätzlich überarbeitet und fortentwickelt werden. 

7. Übersicht über den Haushalt und Haushaltsrisiken 

Die Gesamteinnahmen und die Gesamtausgaben des Landeshaushalts waren sowohl in den 

vergangenen Haushaltsjahren als auch nach den Planungen für die kommenden Jahre stets 

ausgeglichen . Nachstehend werden sie zusammen m it der Nettoneuverschuldung seit 201 3 

betrachtet: 

Entwicklung der Gesamteinnahmen/-ausgaben und der Nettoneuverschuldung (in Mrd. €) 

80,0 

-

E E 
60,0 

„ „ 
„ „ 
• • 
� � 40 ,0 
.!i .!i 
cc 
e z 20 .0 
'i :;. 
c „ 
.!i� 0 0  w ' 

-20 ,0 

•Einnahmen insgesamt /Ausgaben insgesamt 

2013 2014 2015 
Ist-Werte 

2016 2017 

•Nettoneuverschuldung 

2018 2019 
Soll-Werte 

2020 

8 ,0 

6,0 l f 
::; 
0 
:J 

4,0 � 
< • 
;i 

2 ,0 g. 
!:. 
c. 

c 
0 ,0 � 

-2,0 

Bei zunehmenden Gesamteinnahmen und -ausgaben sinkt die Nettoneuverschuldung sowohl in 

den abgeschlossenen Haushaltsjahren als auch in  den Planungsjahren. Nach der bis 2020 rei

chenden Finanzplanung soll im letzten Jahr eine Nettotilgung von rd . 0 ,9 Mrd .  € erreicht wer

den.  Trotzdem sieht der LRH kaum Ausgabespielräume für die kommenden Jahre. Denn der 

Rückgang der Nettoneuverschuldung ist kein  Ergebnis struktureller Haushaltskonsolidierung, 

sondern basiert auf Sonderfaktoren,  wie der deutlichen Steigerung bei den Steuereinnahmen 

und der Verringerung bei den Zinsausgaben aufgrund der günstigen wirtschaftlichen Rahmen-
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bedingungen. Zusätzlich schlagen hier auch die Einnahmen von über 1 Mrd .  € für 2020 durch 

die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zu Buche.  

Über das Risiko sich ändernder Rahmenbedingungen z. B .  durch e ine Abschwächung der  ge

samtwirtschaftlichen Prosperität oder auf Bundesebene beschlossene Steuersenkungen bei 

den für das Land bedeutsamen Gemeinschaftsteuern h inaus bestehen weitere Faktoren, d ie 

sich auf die künftigen Haushalte negativ auswirken (können). So wurde der Stellenbestand in 

den letzten Jahren weiter erhöht; zugleich werden aber weniger Mittel zur Finanzierung der 

Pensionen zurückgelegt. Die Vereinnahmung von Agien in 20 1 6  aufgrund der Aufstockung hö

her verzinster Anleihen bringt in den Folgejahren höhere Zinsausgaben m it sich. Das Programm 

„NRW.BANK Gute Schule 2020" mit einem Volumen von bis zu 2 , 0  Mrd . € wird nicht direkt aus 

dem Landeshaushalt durch investive Kommunalzuweisungen finanziert, sondern durch Schul

dendiensthilfen, die den Haushalt des Landes bis in das Jahr 2041  belasten werden. Zudem 

kann n icht ausgeschlossen werden, dass das Land aus den Garantieverpfl ichtungen im Zu

sammenhang mit der ehemaligen WestLB AG über die im „Risikofonds" enthaltenen Mittel hin

aus in Anspruch genommen wird. Schließlich ist trotz des zwischenzeitlichen Rückgangs der 

Flüchtl ingszahlen ein erneuter Anstieg mög lich,  wodurch die flüchtl ingsbedingten Ausgaben 

wieder steigen könnten. 

Insgesamt sollte das Land daher umfassende Vorsorge treffen .  Erwartete Mehreinnahmen z. B. 

bei den Steuern und aus der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen müssen vor 

allem für I nvestitionen in die I nfrastruktur und zur effektiven Schuldentilgung eingesetzt werden. 

Letzteres würde das Risiko steigender Zinsausgaben begrenzen.  Zudem könnte der Schul

denabbau im Sinne einer generationengerechteren Haushaltsentwicklung als Kompensation für 

die zu bewältigende Versorgungslast angesehen werden,  zu deren Abmilderung nur noch we

n ige Mittel zurückgelegt werden . 
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11. 

Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung (Teil B) 

8. Prüfung des produktiven Einsatzes von EPOS.NRW im Justizvollzug 

Mit dem Programm zur „Einführung von Produkthaushalten zur outputorientierten Steuerung -

Neues Rechnungswesen" (EPOS.NRW) wird das Haushalts- und Rechnungswesen der 

Landesverwaltung seit 2009 schrittweise modernisiert. Als G rundlage einer Haushaltssteuerung 

nach Produkten bzw. Leistungszwecken werden m it EPOS. NRW eine Vermögensrechnung , 

Ergebnisrechnung, Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) sowie Finanzrechnung nach kauf

männischen {„doppischen") Grundsätzen eingeführt. Der LRH hat in Zusammenarbeit m it dem 

Staatlichen Rechnungsprüfungsamt Düsseldorf erneut den Stand der E inführung des 

Programms im Justizvollzug geprüft. 

Der systemtechnische Betrieb lief im Wesentlichen stabi l .  I ndessen hat sich gezeigt, dass der 

Justizvollzug die Instrumente von EPOS . N RW noch nicht zur Verwaltungssteuerung nutzt. In 

den fü r den Programmerfolg wesentl ichen Bereichen der KLR, des Controll ings und der Budge

tierung wurden die Programmziele noch n icht erreicht. 

Der LRH hat zahlreiche Empfehlungen ausgesprochen,  um den Programmzielen näherzukom

men. Er hat u. a. empfohlen,  Budgetzuweisungen an messbare Sachziele zu koppeln und mit 

den neu gewonnenen I nformationen Soll-Ist-Vergleiche wie auch Benchmarks durchzuführen . 

Weiterh in  sollte ein wirksames Anreizsystem zur Erreichung der Budgetziele etabliert und das 

Controll ing - auch organisatorisch - gestärkt werden. Um die Genauigkeit des internen Rech

nungswesens zu verbessern , empfahl er u.  a. Zeitaufschreibungen in geeigneten Bereichen. 

Dam it kann die real itätsnahe Zuordnung des Personaleinsatzes zu Kostenstellen und Produk

ten sichergestel lt werden. 

Das Justizministerium wil l  ein ige der Empfehlungen aufgreifen.  Zum Teil sei  die Personalaus

stattung hierfü r jedoch n icht ausreichend. Das für EPOS. N RW federführend zuständige 

Finanzmin isterium schloss sich u. a. der Empfehlung des LRH a n ,  ein nachvollziehbares 

Anreizsystem zur Erreichung der Budgetziele zu entwickeln .  
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Der LRH hat im weiteren Schriftwechsel hervorgehoben, dass al lein die technische Einführung 

eines neuen Rechnungswesens die erwarteten Nutzengewinne kaum wird erzielen können. 

Dazu müssen vielmehr die mit EPOS . N RW verbundenen I nstrumente der KLR, des Controllings 

und der Budgetierung auch tatsächlich und wirksam zur Verwaltungssteuerung eingesetzt wer

den . 
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Der LRH hat den Datenaustausch in Strafverfahren zwischen den an Strafverfahren beteil igten 

Dienststel len und innerhalb dieser Dienststellen untersucht. Die Prüfung folgte dem Datenfluss 

innerhalb des Strafverfahrens von der Einleitung - in der Regel bei der Polizei oder Staatsan

waltschaft - über die Gerichte al ler Instanzen bis zur Strafvollstreckung . Alle in Strafverfahren 

beteil igten Dienststellen führen neben den Papierakten elektronische Aufzeichnungen. Insbe

sondere werden Personen- und Verfahrensdaten dig ital gespeichert und verarbeitet. 

Die Prüfung ergab, dass die verfahrensrelevanten Daten nicht durchgängig auf elektronischem 

Wege übermittelt werden, auch wei l  d ie bei den geprüften . Stellen eingesetzten IT

Fachverfahren z. T. nicht über geeignete Schnittstellen verfügen. Deshalb ist an diesen Stellen 

die Übergabe von Daten, Informationen, aber auch gerichtlichen Entscheidungen, in Papierform 

notwendig . Die wiederholte manuelle Eingabe von verg leichbaren Personen- und Verfahrensda

ten durch die annehmenden Stel len verursacht Personalaufwand und ist fehleranfäll ig. Der LRH 

hat daher die Frage aufgeworfen, ob die Übermittlung von Informationen durchgängig in elek

tronischer Form technisch, wirtschaftl ich und unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestim

mungen realisierbar ist. 

Das M inisterium für Inneres und Kommunales hat dazu m itgeteilt, dass das derzeit noch bei der 

Polizei eingesetzte IT-Verfahren ab Ende 2017 bis Ende 201 8 sukzessive durch ein neues Ver

fahren abgelöst werde. Auf der Grundlage d ieses Verfahrens sei ab 201 8 ein erweiterter Da

tenaustausch mit der Justiz geplant. Die Entscheidung über Umfang und zeitliche Realisierung 

stehe auch in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Ressourcen. 

Das Justizministerium hat bestätigt, dass ein intensiver Datenaustausch aus seiner Sicht - un

geachtet der wirtschaftlichen Erwägungen - auch zur Beschleunigung von Arbeitsabläufen so

wie mit Bl ick auf Fragen der inneren Sicherheit weiter voranzubringen sei .  Ein fehlerfreier Da

tentransfer stelle sicher, dass die erforderlichen Informationen schnellstmöglich an benötigter 

Stelle zur Verfügung gestellt werden können. Neue Herausforderungen, etwa im Zusammen

hang m it der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus sowie g renzüberschreitender 

Kriminalität, l ießen in diesem Zusammenhang die besondere Bedeutung eines intensiven und 

effizienten Datenaustauschs zwischen den betei l igten Stellen erkennbar werden. Es sei darüber 

hinaus auch zu berücksichtigen, dass sich d ie Arbeitsabläufe in der Justiz einschl ießlich der 

zum Einsatz kommenden Informationstechnik aufgrund der Einführung des elektronischen 

Rechtsverkehrs sowie der elektronischen Akte in den kommenden Jahren grundlegend verän

dern werden. Aus diesem G rund dürfe es sinnvoll sein, d ie Intensivierung und Optimierung des 
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Datenaustausches sowohl konzeptionell  als auch im Hinbl ick auf die technische Umsetzung im 

Zusammenhang mit diesen Entwicklungen zu betrachten,  um zukunftssichere und langfristig 

nutzbare Lösungen zu finden . 
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10. Baukostencont ro l l i n g  für I nvestit ionen beim Bau- und Liegens c hafts betrieb 

Nordrhein-Westfa len 

Der LRH hat das für d ie Planung , Durchführung und Nachbetrachtung von Bauprojekten wichti

ge Baukostencontrol l ing für Investitionen beim Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nord rhein

Westfalen (BLB NRW) geprüft und dabei erhebliche Defizite festgestellt. Da sich bei 

55 Baumaßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd . 1 Mrd . € Kostenabweichungen von 

rd . 226 Mil l ionen € ergeben haben, hat der LRH beim BLB NRW die Einhaltung des baupolitisch 

geforderten hohen Maßes an Kostensicherheit für Bauinvestitionen grundsätzlich infrage ge

stellt. Der LRH ist zu dem Ergebnis gekommen, dass beim BLB N RW kein durchweg wirksames 

Baukostencontrolling , das Voraussetzung für das kostensichere Bauen ist, vorhanden ist. 

Entgegen der Darstellung des Finanzministeriums (FM) gegenüber dem Landtag in seinem Er

fahrungsbericht vom 2 1 . 1 0.201 3 hält der LRH das Bauprojektcontroll ing in den Projekten des 

BLB NRW nicht für fest verankert. Da der BLB NRW beispielsweise ein Berichtswesen, das die 

Durchführung von Kostenkontrol len sinnvoll unterstützt, bisher nicht entwickelt hat, ist nicht s i

chergestellt, dass die Projektbeteil igten zeitgerecht und in der erforderlichen Qualität m it ent

scheidungsrelevanten Informationen versorgt werden. Darüber hinaus fehlt es im BLB N RW an 

Bauprojektreviews zur Analyse von Abweichungen zwischen den geplanten und den tatsächlich 

entstandenen Kosten, insbesondere um aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. H inzu 

kommt, dass die derzeit im BLB N RW festgelegten Zuständigkeiten für die Kalkulation von 

Baumaßnahmen nicht den für d iese wichtige Aufgabe erforderlichen fachl ichen Anforderungen 

entsprechen. 

Das FM als Fachaufsicht und der BLB N RW wollen den vom LRH gegebenen Empfehlungen für 

künftige strukturelle Verbesserungen des Baukostencontrol l ings im Grundsatz Folge leisten. Bei 

der Weiterentwicklung d ieses wichtigen Themenfelds fordert der LRH mehr Tempo. 
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1 1 .  A b rec hnung von Leistungen d e r  freien Hei lfürsorge für Pol izeivo l lzugs beamtinnen 

und - beamte 

Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte haben nach dem Landesbeamtengesetz Anspruch auf 

freie Heilfürsorge.  Die freie Heilfürsorge umfasst die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der 

Polizeidienstfähigkeit notwendigen und angemessenen, in der Polizei-Heilfürsorgeverordnung 

aufgeführten Leistungen. Hierfür waren im Jahr 2015 Haushaltsmittel i .  H .  v. über 80 Mio. € 

ausgebracht. 

Der LRH hat die Abrechnung von Leistungen der freien Heilfürsorge für Polizeivollzugsbeamtin

nen und -beamte geprüft. Er hat sich insbesondere m it dem aktuellen Sachstand zur Zentrali

sierung der Abrechnung , der elektronischen Abrechnung der Hei lfürsorgeleistungen, der elek

tronisch lesbaren Krankenversichertenkarte für Polizeivol lzugskräfte sowie der Praxis der vor

herigen Anerkennung von Heil- und Hi lfsmitteln befasst. 

Die Prüfung hat gezeigt, dass - einer Empfehlung aus einer früheren Prüfung folgend - die Ab

rechnung von Leistungen der freien Heilfürsorge weitgehend beim Landesamt für Zentrale Poli

zei l iche Dienste (LZPD) zentralisiert worden war. Dezentral bei den Polizeibehörden vor Ort 

waren jedoch noch einige Sonderzuständigkeiten verblieben, wie die Abrechnung der Kosten 

für Krankenbehandlungen im Ausland und von Fahrkosten. Die elektronische Abrechnung der 

Heilfürsorgeleistungen wurde nicht mit al len Leistungserbringern der freien Heilfürsorge durch

geführt; vielmehr wurden immer noch jährlich rd. 57.000 Rechnungen mit Kranken- und Sani

tätshäusern sowie rd . 1 70.000 Rezepte mit Apotheken papiergebunden abgerechnet. Zudem 

war die e lektronisch lesbare Krankenversichertenkarte, die bereits im Jahr 2003 angekündigt 

worden war, immer noch nicht eingeführt. 

Der LRH hat empfohlen, die gesamte Abrechnung der freien Hei lfürsorge beim LZPD zu zentra

l isieren und Sonderzuständ igkeiten aufzugeben. Er hat weiterhin empfohlen, d ie Voraussetzun

gen dafür zu schaffen, dass die Leistungen der Heilfürsorge insgesamt elektronisch abgerech

net werden können. Darüber hinaus sollte die elektronisch lesbare Krankenversichertenkarte für 

die Polizei nunmehr zeitnah eingeführt werden. 

Der LRH hat auch angeregt, die Praxis der vorherigen Anerkennung von Heil- und Hilfsmitteln 

für Polizeivollzugskräfte zu überdenken und sich am Umgang der gesetzl ichen Krankenversi

cherung mit Heil- und H i lfsmitteln zu orientieren, um so den Verwaltungsaufwand für eine Viel

zahl nicht zwingend notwendiger Anerkennungsverfahren erheblich zu reduzieren. 
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Das Min isterium für I n neres und Kommunales ist den Anliegen des LRH überwiegend gefolgt 

und hat mit der Umsetzung empfohlener Maßnahmen begonnen. Beispielsweise soll d ie elek

tronisch lesbare Krankenversichertenkarte noch im Herbst dieses Jahres eingeführt werden. 
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12. Ei nsatztra i n i ng d e r  Pol izei u n d  Betri e b  des Regio n alen Tra i n ingszentrums 

Ostwestfale n-L i p pe 

I n  der Fortbildung der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten (PVB) legt die Polizei NRW den 

Schwerpunkt auf das Einsatztrain ing.  Die Einsatzkräfte sollen den täglichen Dienst, in  dem sie 

tätlichen Angriffen ausgesetzt werden können, durch professionelles polizei l iches Einschreiten 

bestmögl ich bewältigen. Konzeptionell ist das Einsatztrain ing ein am konkreten polizei l ichen 

Einsatzanlass orientiertes, integratives und ganzheitliches Training.  

Zur Umsetzung dieser Qual itätsansprüche beabsichtigt das Min isterium für I nneres und Kom

munales (MIK) langfristig zwölf Regionale Trainingszentren (RTZ) zu errichten,  in denen das 

Einsatztraining durchgeführt wird . Im Jahr 2 0 1 2  wurde als erstes dieser zwölf Train ingszentren 

das RTZ Ostwestfalen-Lippe (OWL) in Schloß Holte-Stukenbrock fertiggestellt. Es soll den 

sieben Kreispolizeibehörden im Regierungsbezirk Detmold als Trainingsstandort dienen. Unter

dessen ging auch das RTZ Dortmund in Betrieb. 

Im Auftrag des LRH hat das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Detmold bei den Kreispolizei

behörden des Regierungsbezirks Detmold das Einsatztraining der Polizei und den Betrieb des 

RTZ OWL geprüft. 

Die Prüfung hat zum einen gezeigt, dass das Einsatztraining bei den sieben Kreispolizeibehör

den im Regierungsbezirk n icht in dem Umfang absolviert worden war, wie er in einem Erlass 

des M I K  aus dem Jahr 20 1 2  festgelegt ist. Bezogen auf das Jahr 20 1 3  waren für die rd . 2 .700 

PVB insgesamt rd . 25.000 einzelne Train ingsleistungen vorgesehen . Hiervon wurden insgesamt 

rd . 1 9 .000 Trainingsleistungen erbracht, was einem durchschnittlichen Anteil von rd. 79 v. H. 

entspricht. Die Bandbreite der einzelnen Kreispolizeibehörden lag hierbei zwischen 60 v. H. und 

93 V. H .  

Bei Betrachtung der individuell vorgesehenen Train ingsleistungen jeder/jedes einzelnen PVB 

erfü llten von den rd . 2 .700 durchschnittl ich nur rd . 42 v. H. vollständig das für sie vorgesehene 

Trainingspensum des Jahres 201 3. Bezogen auf die einzelne Kreispol izeibehörde variierte der 

Anteil der Vollabsolventen zwischen 9 v. H. und 69 v. H .  

Zum anderen hat d i e  Prüfung gezeigt, dass das RTZ OWL nicht genügend ausgelastet war. 

Nach polizeiinternen Berechnungen wurde die Kapazität zu 62,6  v. H. in Anspruch genommen. 

Das MIK teilte die Einschätzung des LRH, dass die Tei lnahme am Einsatztraining verbessert 

werden muss; ebenso stimmte es dem LRH zu, dass die Auslastung des Trainingszentrums 

gesteigert werden muss. Darüber hinaus griff das M inisterium den Vorschlag auf, eine im Jahr 
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2012 zu den Train ingszentren beauftragte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung als begleitende Er

folgskontrolle für d ie weiteren geplanten RTZ fortzuschreiben . 
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13.  Maßna h m e n  zur Um setzun g  des Raum bedarfs u n d  zur  U nterbr i n g u n g  d e s  

M i n i sterium s für I n n eres u n d  Kom mu n a les i n  d e n  Gebäude n  der  e h e m a l i gen 

Westdeutschen La n des ba nk in  Düsseldorf 

Das Ministerium für I nneres und Kommunales ( M I K) ,  das bis April 20 1 5  in einer landeseigenen 

Liegenschaft an der Haroldstraße 5 in Düsseldorf untergebracht war, zog danach in  einen Ge

bäudekomplex der ehemaligen Westdeutschen Landesbank (WestLB) . Der LRH hat geprüft, auf 

welcher Grundlage d iese Unterbringungsentscheidung getroffen wurde und welchen Vorlauf sie 

hatte. 

Dem Min isterium war seit 1 990 bekannt, dass in seiner bisherigen Anmietung aufgrund einer 

Schadstoffbelastung ein Sanierungsbedarf besteht. Dennoch wurden bis M itte des Jahres 201 1 

n icht die erforderlichen Entscheidungen getroffen.  Danach erhöhte sich der Handlungsdruck auf 

das M I K  erheblich , weil aufgrund eines neuen Brandschutzgutachtens bis Ende 2014 zwingend 

eine Lösung für seine U nterbringung gefunden werden musste. 

Der LRH hat festgestellt, dass die Mitte des Jahres 20 1 2  getroffene Entscheidung des Finanz

ministeriums, statt der bis dahin favorisierten Unterbringung des M I K  in einem beda rfsgerecht 

errichteten Neubau an der Völkl inger Straße die Unterbringung dieses Ministeriums in den G e

bäuden der ehemaligen WestLB zu bevorzugen, sachl ich n icht nachvollziehbar ist. Angesichts 

der zeitl ichen Abläufe bestehen erhebliche Zweifel an einer ergebnisoffenen Prüfung der W irt

schaft l ichkeit vor der Unterbringungsentscheidung.  Nach den Feststel lungen des LRH weist die 

vom MIK durchgeführte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zudem erhebliche systematische und 

inhaltliche Schwächen auf und ist als Nachweis dafür, dass die Unterbringung des Min isteriums 

im Gebäudekomplex der WestLB tatsächlich die wirtschaftl ichste Variante war, n icht geeignet. 

Im Ergebnis erhöhte sich die vom M I K  insgesamt neu angemietete Fläche im Verg leich zur bis

herigen Anmietung von 27. 129 qm auf rd . 52 .271 q m ,  wobei sich die angemieteten Verkehrsflä

chen fast verdoppelt haben . Die Bewirtschaftungskosten werden nach eigenen Schätzungen 

des M I K  um rd . 700.000 € jährlich steigen. 
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14. Erfo l g s ko n trol le  von Förderpro g ra m m e n  im Bereich des Justizm i ni sterium s 

Das Land fördert im Bereich der Justiz teilweise bereits seit Jahrzehnten Projekte freier Träger. 

Der LRH hat die Förderungen freier Träger in den Bereichen des Täter-Opfer-Ausgleichs, der 

gemeinnützigen Arbeit, der Täterarbeit sowie der ehrenamtlichen Straffäl ligenhilfe untersucht. 

I m  Haushalt 20 1 7  sind hierfür insgesamt rd . 3,2 Mio. € veranschlagt. 

Es wurde festgestellt, dass bislang eine Wirkungsanalyse der Förderprogramme im Sinne einer 

Erfolgskontrolle durch das Justizministerium (JM) n icht durchgeführt worden ist, obwohl die 

Landeshaushaltsordnung dies vorschreibt. Nach den Prüfungsfeststellungen hat das J M  die 

Erfolgskontrolle al ler untersuchten Programme überwiegend auf eine quantitative Betrachtung 

der von den Fördernehmern mitgetei lten Fallzahlen beschränkt. 

Zu einzelnen Förderprogrammen hatte das JM eingeräumt, eine Überprüfung, inwieweit die 

Projekte erfolgreich seien , finde n icht statt. Die Wirtschaftl ichkeit des Mitteleinsatzes sei nur mit 

einem erheblichen finanziellen Aufwand messbar, etwa durch Beg leitforschung und Control

l ingmaßnahmen vor Ort. 

Der LRH hat gegenüber dem J M  erklärt, er teile dessen Auffassung nicht, dass auf eine Er

folgskontrolle al lein wegen des damit verbundenen Aufwands verzichtet werden kann. Vor dem 

Hintergrund der langjährigen Förderung der Projekte und wegen des Fördervolumens bedarf es 

zur Beurtei lung der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit der Landesförderung vielmehr zwin

gend geeigneter Evaluationen.  

Das Min isterium will die Empfehlung des LRH nunmehr hinsichtlich zweier Programme aufgrei

fen .  Die Gründe, mit denen das Min isterium die Untersuchung der anderen geprüften Pro

g ramme für derzeit nicht erforderlich erachtet, hält der LRH für nicht überzeugend . 
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15. Mehra rbeitsverg ü tu n g  im Sc h u l bereich 

Eine stichprobenhafte Untersuchung der Abrechnung von Mehrarbeitsvergütung im Schulbe

reich ergab, dass mehr als ein Drittel der abgerechneten Mehrarbeitsstunden n icht hätte vergü

tet werden dürfen. Der LRH hat daher empfohlen, die Beratung der Schulen im H inblick auf die 

Anordnung und Genehmigung von Mehrarbeit und die Abrechnung von Mehrarbeitsvergütung 

zu intensivieren.  

Über die geprüften Einzelfälle h inaus hat der LRH die Vorschriften zur Mehrarbeit im Schul

dienst in den Blick genommen . Von g rundlegender Bedeutung ist der sogenannte Mehrarbeits

erlass aus dem Jahr 1 979, der aus Sicht des LRH überarbeitungsbedürftig ist. 

Dies gi lt insbesondere für die Behandlung der „n icht anrechenbaren Ausfallstunden". Dabei 

handelt es sich um Pfl ichtstunden, die Lehrkräfte z. B. aufgrund von witterungsbedingtem Un

terrichtsausfal l ,  der Abwesenheit der zu unterrichtenden Klasse wegen einer Schulfahrt oder 

vorzeitigem Unterrichtsfrei der Abschlussklassen n icht erteilen müssen .  Diese ausgefallenen 

Pfl ichtstunden sind m it evtl .  geleisteter Mehrarbeit zu verrechnen. Als Verrechnungszeitraum 

sieht der Erlass al lerdings led igl ich den jeweil igen Kalendermonat vor m it der Folge, dass die 

am Monatsende verbleibenden Ausfallstunden nicht mehr mit den in  späteren Monaten geleis

teten Mehrarbeitsstunden sald iert werden dürfen. Der LRH hat insofern empfohlen ,  den Ver

rechnungszeitraum erheblich auszudehnen, z. B .  auf ein Schuljahr. 

Zudem hält der LRH es für erforderlich , den Mehrarbeitserlass an zwischenzeitliche Änderun

gen höherrangigen Rechts und an die Rechtsprechung anzupassen .  
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1 6. Zuwe n d u ng e n  i m  Ra h m e n  des Hochsc h u lpa kts I I  für n ic h tstaatl i c h e  H oc hs c h u l e n  

Der LRH hat d i e  vom Land an 2 2  nichtstaatliche Hochschulen vergebenen Zuwendungen für 

den Ausbau der Anzahl ihrer Stud ienplätze aus dem Hochschulpakt I I, der zweiten Phase des 

Hochschulpakts 2020 zwischen dem Bund und den Ländern , geprüft und hierbei zahlreiche 

Mängel festgestellt. 

Für den LRH war schon n icht erkennbar, dass es eines staatl ichen finanziellen Anreizes für d ie 

Schaffung weiterer Stud ienplätze durch die n ichtstaatl ichen Hochschulen - die sich grundsätz

l ich über Zahlungen der Studierenden finanzieren - bedurft hätte. Nach den maßgeblichen ge

setzl ichen Bestimmungen d ürfen Zuwendungen ausschließlich dann bewil l igt werden, wenn 

ohne die Gewährung der Zuwendung der Zuwendungszweck n icht oder n icht im notwendigen 

Umfang erreicht werden kann.  

Die Prüfung hat weiterh in  ergeben, dass das für die n ichtstaatl ichen Hochschulen ursprünglich 

bereitgestellte Fördervolumen aus Hochschulpaktmitteln im laufe des Förderprozesses von 

50 Mio.  € auf über 1 00 M io.  € ausgeweitet worden war. Für diese Ausweitung des Fördervolu

mens, die zu Lasten der staatl ichen Hochschulen ging,  sieht der LRH keine sachl iche Notwen

digkeit. 

Die Höhe der jewei l igen Zuwendungen richtete sich nach Festbeträgen, berechnet auf der 

Grundlage der von den jeweil igen Hochschulen zur Hochschulstatistik selbst gemeldeten Studi

enanfängerzahlen .  Dies begegnet aus Sicht des LRH Bedenken, weil dem Ministerium für I n no

vation , Wissenschaft und Forschung (MIWF) als Zuwendungsgeber die Mögl ichkeit fehlte, zu

mindest im Wege der Stich probe die für die Höhe der Zuwendung unmittelbar relevanten Ang a

ben des Zuwendungsempfängers vol l inhaltlich nachprüfen zu können. Der LRH hat ferner prob

lematisiert, dass die Ausgestaltung der Festbetragsberechnung in Einzelfällen selbst dann zu 

einer Förderung führte, wenn eine n ichtstaatliche Hochschule im Vergleich zum Vorjahr Stu

dienplätze abgebaut hatte. Zudem bemängelt er, dass Berechnungsparameter in laufenden 

Zuwendungsverfahren geändert wurden, was zu deutlich höheren Zuwendungen führte. Der 

LRH stellte schließl ich bei risikoorientierten Stichproben an sechs nichtstaatl ichen Hochschulen 

fehlerhafte Meldungen der Studienanfängerzahlen fest. Bezogen auf die gesamte Stichprobe 

belief sich die Fehlerquote auf 28 v. H .  

Das MIWF hat die Förderung in  Form von Projektförderungen durchgeführt. Der LRH bean

standet, dass dieses Förderinstrument aufgrund vielfältiger Schwierigkeiten (beispielsweise 

h insichtlich der Festlegung konkreter Projekte, der Ausgestaltung von Finanzierungsplänen und 
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Auszahlungsmodalitäten) für die vorgefundene Förderung nicht geeignet war. Die insoweit vom 

LRH gesehenen Probleme waren auch dem Ministerium bewusst. Das Ministerium hat dazu 

ausgeführt, dass es sich um eine einmalige Vorgehensweise wegen des doppelten Abiturjahr

gangs 201 3 gehandelt habe. 
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Der LRH hat gemeinsam mit dem Staatl ichen Rechnungsprüfungsamt Detmold Zuwendungen 

des Landes zur Finanzierung von Verbundprojekten unter Beteil igung von Hochschulen 

und/oder Forschungseinrichtungen sowie U nternehmen geprüft und dabei vielfach Mängel bei 

der Gewährung der Zuwendung festgestellt. 

Bei der Förderung von Unternehmen wurde der Fördersatz danach bemessen,  ob es sich um ein 

kleines (80 v. H . ) ,  mittleres (75 v. H . )  oder großes (65 v. H . )  Unternehmen handelte. I m  Hinblick 

auf die Einbeziehung verbundener Unternehmen hat die Prüfung gezeigt, dass die gesellschafts

rechtlichen Verflechtungen und die wirtschaftlichen Beziehungen der einzelnen Betei l igten von 

der Bewil l igungsbehörde verschiedentlich nur lückenhaft geprüft wurden . I m  Ergebnis konnte der 

LRH daher n icht ausschließen, dass die Zuwendungsempfänger/-empfängerinnen einer anderen 

Unternehmenskategorie zuzuordnen gewesen wären mit der Folge, dass bei der in Rede stehen

den Förderung und ggf. weiteren Förderungen möglicherweise ein niedrigerer Förderhöchstsatz 

bewill igt worden wäre. 

Weiter hat die Überprüfung der Personalausgaben ergeben, dass die Zuwendungsem pfänger/ 

-empfängerinnen z. T. in erheblichem Umfang Personalausgaben abgerechnet hatten, d ie kei

nen Bezug zu dem geförderten Projekt aufwiesen und daher n icht zuwendungsfähig waren.  Der 

LRH hat das zuständige Min isterium für I nnovation, Wissenschaft und Forschung (M IWF) gebe

ten,  auf entsprechende Rückforderungen hinzuwirken. Ferner hat er das Min isterium darauf 

hingewiesen, dass bei Vor-Ort-Prüfungen neben dem in der Regel bereits durchgeführten Ab

gleich mit U rlaubs- und Krankheitszeiten auch ein Abgleich mit sonstigen Abwesenheitszeiten ,  

durchgeführten Dienst- und Geschäftsreisen und Tätigkeiten der Projektmitarbeiter/ 

-mitarbeiterinnen für paral lele öffentlich geförderte Projekte vorgenommen werden sollte. Nach 

Auffassung des LRH können die Zuwendungsempfänger/-empfängerinnen h ierdurch die Not

wendigkeit erkennen, bei der Abwicklung der Förderung sorgfältiger zu verfahren . 

Schl ießlich hat der LRH festgestellt, dass die von den Zuwendungsempfängern/ 

-empfängerinnen abgerechneten Projektarbeitsstunden verschiedentlich die Jahreshöchstgren

ze von 1 .  700 Jahresarbeitsstunden pro Person und Kalenderjahr übersch ritten haben, die in der 

Förderrichtlinie festgelegt worden war. Der LRH ist der Auffassung, dass eindeutig geregelt 

werden sollte, inwieweit die in parallelen Projekten geleisteten Projektarbeitsstunden in die Be

rechnung der Jahreshöchstgrenze von 1.700 Stunden einzubeziehen sind. 
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Das M IWF hat bislang zu den Prüfungsmitteilungen des LRH in zwei der drei geprüften Ver

bundprojekte Stellung genommen. Es ist dabei den übergreifenden Empfehlungen des LRH in 

weitem Umfang gefolgt. I m  Hinblick auf die Einzelfeststellungen des LRH in den geprüften För

derverfahren sind Rückforderungsverfahren eingeleitet worden.  
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1 8. Überwa c h u n g  d er Zweck b i n d u n g sfristen für Förd e ru n g e n  des Sportstätten baus 

Das Land NRW fördert den Sportstättenbau. Die geförderten Maßnahmen sind ü ber einen fest

gelegten Zeitraum (häufig 20 oder 25 Jahre) zweckentsprechend zu verwenden , anderenfal ls 

sind die Zuwendungen zeitanteil ig zurückzufordern .  Dies ist von den Bewi l l igungsbehörden zu 

überwachen . Die Prüfung hat gezeigt, dass dies n icht geschieht. 

Zwar sind die Zuwendungsempfänger verpfl ichtet, unaufgefordert mitzutei len,  wenn sie die ge

förderten Sportstätten anders nutzen wollen . Die Bewil l igungsbehörden dürfen sich jedoch nicht 

darauf verlassen, dass die Zuwendungsempfänger dieser M itteilungspflicht nachkommen.  Denn 

der LRH hat mehrfach festgestellt, dass geförderte Sportstätten vorzeitig anderweitig genutzt, 

z. B .  vermietet, verkauft oder sogar abgerissen wurden, d ies aber der Bewil l igungsbehörde 

nicht mitgetei lt worden ist. Auf Veranlassung des LRH wurden die Vorgänge überprüft und Zu

wendungen des Landes anteilig zurückgefordert. Dies zeigt folgendes Beispiel,  weitere enthält 

der Jahresbericht: 

Das Land hatte einer Kommune im Jahr 2002 eine Zuwendung i. H .  v. 1 48 .000 € zur 

Modernisierung eines Sportplatzes bewill igt und die Dauer der Zweckbindung auf 

20 Jahre festgelegt. 

Der LRH hat festgestellt, dass der geförderte Sportplatz seit dem 0 1 . 0 1 . 201 5 n icht mehr 

für sportl iche Zwecke genutzt wird. Die ehemalige Sportanlage sollte zukünftig als Erwei

terungsfläche für einen Baumarkt dienen . 

Das Ministerium hat die Feststel lungen des LRH bestätigt. Rund 70.000 € wurden zu

rückgezahlt. 

Außerdem hat das Min isterium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport aufgrund der Emp

fehlungen des LRH mit den Bewill igungsbehörden Verfahrensweisen zur Überwachung der 

zweckentsprechenden Nutzung abgestimmt. Unter anderem hat es sie angewiesen, die Zu

wendungsempfänger alle fünf Jahre an ihre Mittei lungspfl ichten zu erinnern und sich schriftlich 

bestätigen zu lassen, ob und welche m itteilungspfl ichtigen Änderungen es g ibt. 
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1 9. Haushalts- u n d  W i rtschaftsführung der  Kunstsamm lu n g  Nord r h e i n -Westfale n  

Der L R H  hat d i e  Haushalts- und Wirtschaftsführung der vom Land i m  Jahr 1 96 1  als Stiftung des 

privaten Rechts errichteten und geförderten Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen geprüft. D ie 

im Wege einer Stichprobe durchgeführte Prüfung beschränkte sich im Wesentlichen auf die 

Jahre 201 3 bis 20 1 5. 

Die von der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen für den Museumsbetrieb erstellten konzepti

onellen Grundlagen entsprechen n icht vollständig den Empfehlungen des Deutschen Muse

umsbundes (DM B), dessen Mitg l ied sie ist. Die Standards des DMB formulieren Kriterien für 

eine qualitätsvolle Museumsarbeit und unterstützen somit ein strukturiertes Vorgehen . Sie se

hen u. a. ein verbindl iches Museums- und ein Sammlungskonzept vor. Die Finanzwirtschaft 

eines Museums soll dabei  das Ziel verfolgen, die bereitgestellten Ressourcen optimal und wirt

schaftlich einzusetzen.  Dabei zielt das wirtschaftl iche Handeln in erster Linie darauf ab, den 

Zweck und den Auftrag des Museums zu erfüllen. 

Die Kunstsammlung verfügt über einige Regelungen und Konzepte für ihre Arbeit, al lerdings 

nicht über ein umfassendes Museumskonzept und ein schriftlich formuliertes Sammlungskon

zept. Ein Museumskonzept ist die Grundlage für die täg liche und zukünftige Museumsarbeit und 

ein unverzichtbares I nstrument der Qualitätssicherung.  Zudem kann nach Ansicht des LRH ein 

zielgerichtetes Sammeln von Kunstwerken auch zu wirtschaftlichen Vorteilen führen bzw. Nach

tei le vermeiden.  

Das Land traf mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bisher keine Vereinbarungen über 

deren Ziele. Kennzahlen als G rundlage einer möglichen Evaluation wurden bisher ebenfal ls 

nicht festgelegt. Ohne die Vorgabe oder Vereinbarung konkreter Ziele und messbarer Kriterien, 

die mit Hi lfe von (quantifizierbaren) I ndikatoren operationalisiert werden, kann eine Evaluation 

im Sinne eines Soll- Ist-Verg leichs oder einer Zielerreichungskontrolle n icht durchgeführt wer

den . Ziele und I ndikatoren können beispielsweise in Zielvereinbarungen zwischen dem Land 

und der Kunstsammlung festgeschrieben werden. Dies hat das Min isterium für Famil ie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport bei Förderungen anderer kultureller Einrichtungen bereits praktiziert. 

Bei der Defin ition von Kennzahlen kann auf Erfahrungen anderer I nstitutionen zurückgegriffen 

werden.  

Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen hat eine Gesellschaft m it beschränkter Haftung ge

g ründet und Dienstleistungsaufgaben auf diese verlagert. Die Umstände, die zur Gründung der 

GmbH geführt haben bzw. bei der Aufnahme der Tätigkeiten vorlagen, haben sich geändert. Es 

bestehen Zweifel an der Wirtschaftl ichke it d ieser Aufgabenverlagerung.  
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Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen nutzt ein angemietetes Gebäude nur unzureichend 

für untersch iedliche Zwecke (z. B. für Veranstaltungen und Ausstellungen,  als Wohn- und Büro

raum).  Die M iete i .  H .  v. jährlich rd . 1 50 .000 € l iegt deutlich oberhalb der örtl ichen Vergleichs

miete. 

Der LRH hat angeregt, auf die Erstellung eines umfassenden Museumskonzeptes und eines 

Sammlungskonzeptes h inzuwirken, um damit die bereitgestel lten Ressourcen optimal und wirt

schaftl ich einzusetzen. Das Land sollte im Rahmen sein�r strategischen Steuerung mit der 

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen konkrete Ziele vereinbaren und ein Kennzahlensystem 

entwickeln,  um die Zielerreichung objektiv bewertbar zu machen und eine G rundlage für beglei

tende Erfolgskontrollen bzw. Evaluationen zu schaffen.  Die Wirtschaftl ichkeit der Aufgabenver

lagerung auf die Gesellschaft sol lte umfassend ü berprüft werden.  Das angemietete Gebäude 

sollte während der verbleibenden Mietzeit optimierter genutzt werden.  
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20. Weitere ntw i c k l u n g  der  H i lfen i n  Woh nu n g s n otfä l l e n  

Das Land NRW gewährt Zuwendungen für d i e  Weiterentwicklung der Hilfen i n  

Wohnungsnotfällen .  Der Förderung l iegt ein Förderkonzept zug runde. E s  enthält 

Rahmenbedingungen der Förderung sowie Regeln für die Durchführung des Förderverfahrens. 

So ist die Laufzeit der Projekte auf zwei ,  maximal drei Jahre zu befristen .  Förderanträge werden 

in einer beim Ministerium instal l ierten Koordin ierungsgruppe inhaltl ich beraten.  Das Ministerium 

trifft die grundsätzliche Förderentscheidung und die Bezirksregierung erlässt den 

Zuwendungsbescheid und pruft den Verwendungsnachweis. 

Der LRH hat festgestellt, dass teilweise Zuwendungen m it Zustimmung des Ministeriums 

gewährt wurden, obwohl die beantragten Projekte d ie im Förderkonzept festgelegten 

Rahmenbedingungen nicht erfü llten. Auch beteiligte das Min isterium die Koord inierungsgruppe 

in diesen Fällen n icht. 

Obwohl Maßnahmen bereits begonnen oder sogar durchgeführt worden waren, wurden einem 

Zuwendungsempfänger in den Förderjahren 201 0  bis 201 2 Zuwendungen bewi l l igt. Dies war 

zuwendungsrechtlich nicht zulässig . 

Ein Zuwendungsempfänger erhielt in den Jahren 2009 bis 201 3 sowie 20 1 5  

Landeszuwendungen, um Benefizveranstaltungen durchzuführen.  Die Zuwendungen waren mit 

der Auflage verbunden, die bei den Benefizveranstaltungen erzielten Einnahmen an Projekte 

und Organisationen auszuschütten, die obdachlose und bedürftige Menschen unterstützen. Der 

Zuwendungsempfänger ist dieser Verpflichtung n icht immer vollständig nachgekommen. 

Vielmehr hat er in  den Förderjahren 201 0 ,  201 2 und 201 3 insgesamt rd . 45.000 € n icht 

ausgeschüttet, sondern für „ interne Kosten" einbehalten. Der Verwendungsnachweis für das 

Jahr 201 5 lag zum Zeitpunkt der Prüfung noch n icht vor. 
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2 1 .  Aufgriff v o n  Haft u ngsfä l l e n  n a c h § 1 3c Umsatzste u e rgesetz 

Die Haftungsvorschrift § 1 3c Umsatzsteuergesetz (UStG) wurde 2003 geschaffen, um Steuer

ausfälle insbesondere bei Forderungsabtretungen zu vermeiden , wenn bei Einzug der Forde

rung durch den Abtretungsempfänger der abtretende Unternehmer finanziell n icht mehr in der 

Lage ist, d ie von ihm geschuldete Umsatzsteuer zu entrichten.  

Um eine Haftung gemäß § 1 3c UStG überprüfen zu können, sind für die Finanzverwaltung 

Erkenntnisse aus dem Bereich von I n solvenzfällen wesentlich . Die regelmä ßig von den I nsol

venzgerichten in Auftrag gegebenen G utachten befassen sich u. a. auch mit eventuellen Forde

rungsabtretungen. 

Im Finanzamt fordert die Erhebungsstelle (EHST) i m  Rahmen von Vollstreckungsmaßnahmen 

in I nsolvenzfällen regelmäßig die G utachten der I nsolvenzverwalter an und leitet sie an die zu

ständigen Stellen weiter. Für die Haftung nach § 1 3c UStG ist dies entweder die Stelle für Haf

tung - Aufteilung - Insolvenz (HAI-Stelle) oder die Umsatzsteuervoranmeldungsstelle (UVST). 

Der LRH hat in den fünf geprüften Finanzämtern 669 I nsolvenzfälle näher untersucht. In 1 39 

Fällen lagen Forderungsabtretungen und somit Hinweise auf eine mögliche Haftung nach § 1 3c 

UStG vor, davon wurden von den Finanzämtern nur 1 3  Fälle im Hinblick auf eine Haftung nach 

§ 1 3c UStG aufgegriffen.  

Die Zuständigkeit für § 1 3c UStG war nur in  einem geprüften Finanzamt ausdrücklich geregelt 

und der HAI-Stelle zugewiesen. In den anderen Finanzämtern gehörte § 1 3c UStG in den Auf

gabenbereich der UVST, es gab aber keine explizite Regelung.  Der LRH hat nach Gesprächen 

mit den vor Ort zuständigen Bediensteten der jewe iligen UVST Zweifel ,  dass diesen ihre Zu

ständigkeit für die Haftung nach § 1 3c UStG bewusst war. 

Um einen zielgerichteten Aufgriff von Haftungsfäl len gemäß § 1 3c UStG sicherzustellen , hat der 

LRH dem Finanzministerium (FM) empfohlen, die Bediensteten aller dafür in Betracht kommen

den Stellen im Finanzamt (EHST, HAI-Stelle, UVST und Umsatzsteuer-Sonderprüfung) für die 

Vorschrift des § 1 3c UStG zu sensibil isieren,  die Zuständigkeit für diese Vorschrift ausdrücklich 

zu benennen und die Umsatzsteuer-Sonderprüfung stärker einzubeziehen . Das FM hat den 

Anregungen weitestgehend zugestimmt. 
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22 .  Bearbe i t u n g  von Steu e rfä l l e n  m it Ver l u sten ( L i e b h a berei)  

Verluste aus gewerblicher oder selbständiger Tätigkeit können g rundsätzlich mit  anderen positi

ven Einkünften verrechnet werden und mindern so die Einkommensteuer. Sofern eine Tätigkeit 

jedoch ohne Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt wird , sind die Verluste einkommensteuerlich 

unbeachtlich und dürfen sich n icht steuermindernd auswirken.  In diesen Fällen spricht man von 

„Liebhaberei". 

In zwölf Finanzämtern wurden örtliche Erhebungen vorgenommen und insgesamt 1 .683 Fälle 

geprüft, in denen über mehrere Jahre Verluste aus gewerblicher oder selbständiger Tätigkeit 

mit anderen positiven Einkünften verrechnet wurden. In 562 dieser Fälle war die Gewinnerzie

lungsabsicht frag l ich . Davon wurden 366 Fällen beanstandet, da die Gewinnerzielungsabsicht 

n icht bzw. n icht h inreichend überprüft wurde.  Die Verluste in den beanstandeten Fällen hatten 

die Einkommensteuer in den Veranlagungszeiträumen 2002 bis 201 3 um rd . 7 ,8  Mio. € gemin

dert. Nach einer vorsichtigen landesweiten Hochrechnung d ieser Ergebnisse dürfte sich jährl ich 

eine Minderung der Einkommensteuer um rd. 5,6 Mio. € in potenziellen Liebhabereifällen erge

ben . 

I n  den meisten Fällen erkennen die Finanzämter die Überprüfungsbedürftigkeit der Gewinner

zielungsabsicht und initi ieren entsprechende Ermittlungen. Allerdings weisen viele Fälle in der 

Folge Bearbeitungsmängel auf. 

Zur Steigerung der Bearbeitungsqualität hat der LRH dem Finanzministerium (FM) empfohlen, 

potenzielle Liebhabereifälle im Rahmen eines zentralen Prüffelds aufzugreifen,  die Bearbei

tungshilfe konsequent umzusetzen,  die festsetzungsnahen Daten umfassend zu nutzen u nd die 

ausgegebenen Hinweise konsequent zu bearbeiten.  Das FM hat die Vorschläge aufgegriffen 

und bereits z. T. umgesetzt. 
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